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Stadt Augsburg 
 

 

Stadtkasse 
Zahlungsverkehr 

 

Informationspflichten bei der Erhebung von personenbezogenen Daten  
bei der betroffenen Person (Art. 13 DSGVO) 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem wiederkehrenden Lastschrifteinzug bei sonstigen Forde-
rungen der Stadt Augsburg (z.B. Mieten, Pachten, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Gebühren in Kinderta-

gesstätten). 
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Augsburg, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg,  
augsburg@augsburg.de, Telefon +49 821 324-0. Ein verschlüsseltes Kontaktformular 
(https://www.augsburg.de/kontakt/) finden Sie auf unserer Homepage. 
 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Stadt Augsburg, Datenschutzbeauftragte/r, Hermanstr. 1, 86150 Augsburg, datenschutz@augsburg.de, 
Telefon +49 821 324-2666. 
 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

a. Zwecke der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden erhoben, um der Stadtkasse der Stadt Augsburg einen Lastschrifteinzug zu ermöglichen. 

Dies stellt einen Service für Sie als Zahlungspflichtige/n dar. 
 
b. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO      verarbeitet. 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten bleiben bei der erhebenden Organisationseinheit.   
      
 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es findet keine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
 ein Drittland/eine internationale Organisation      statt. 
 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 Ihre Daten werden nach der Erhebung        
gespeichert. 
 

 Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Augsburg so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß § 82 Abs. 2 KommHV-Kameralistik für mindes-

tens zehn Jahre erforderlich ist.  
 

 Die Speicherung von Bankverbindungen erfolgt ferner bis zur Mitteilung über eine Änderung bzw. 
Löschung, den Widerruf des Lastschriftmandats oder entsprechend der zuvor genannten Frist ab Ende der 
Zahlungspflicht. 
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8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 
(Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenen-
falls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
 

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

 Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Augsburg durch eine entsprechende Erklärung eingewil-
ligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 

 Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus    . 
Die Stadt Augsburg benötigt Ihre Daten, um    . 
 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, 

 kann der Antrag nicht bearbeitet werden, 
 kann der Vertrag mit Ihnen nicht abgeschlossen werden, 
 kann nach Art.       ein Bußgeld verhängt werden, 
 können folgende Maßnahmen ergriffen werden     . 


